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 Veröffentlicht am 22.12.1983

Norm

JN §88 Abs2 B

Rechtssatz

Es ist nicht erforderlich, daß der Vermerk auf der Faktura genau den Wortlaut des Gesetztes wiedergibt. Es genügt, daß

der Vermerk dem im Gesetz vorgeschriebenen dem Sinne nach entspricht. Die Klausel "Erfüllungsort und

Gerichtsstand Innsbruck" ist zulässig.
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